
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1964/2/13 2Ob24/64
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 Veröffentlicht am 13.02.1964

Norm

AKB §14 Abs4

VersVG §62 Abs1

VersVG §67

Rechtssatz

Aus der Verp4ichtung des Geschädigten, den Schaden möglichst niedrig zu halten, folgt nicht, daß dem Geschädigten

verwehrt ist, den Schaden, der durch Beschädigung (Zerstörung) seines Wagens entstanden ist, mit seinem

Kaskoversicherer abzuwickeln, oder daß ihn die Verp4ichtung träfe, den Haftp4ichtversicherer des Schädigers über

seine Verhandlungen mit dem Kaskoversicherer auf dem laufenden zu halten, zumal wenn dem Haftp4ichtversicherer

bereits bekannt ist, daß der Geschädigte einen Ersatzwagen gemietet hat.
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